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I<opftuch-V rbot aufi eh o ben 
I<ritik von VP und hulrat 
ANDRI ROSTETTER 

S'I'.GAli.EINI Die moslemische 
Schülerin in St. Margrethen darf 
den Unterricht mit Kopftuch be
suchen. Das St. Galler Verwal
tungsgericht hat eine Beschwer
de der Familie gutgeheissen und 
den entsprechenden _. Entscheid 
des Bildungsdepartements -auf
gehoben. Ein Verbot für religiõs 
begründete Kopfbedeckungen 
sei unverhãltnismassig, solange 
der Heligionsfriede nicht in Ge
fahr sei, begründete das Gericht. 

~-----~~--- --

Im konkreten Fali habe das Kopf
tuch auch keipe negativen Aus
wirlcungen auf die Integration 
des Madchens oder den Schul- · 
betrieb gezeigt. Zudem sei ein 
Kopftuch nicht zwingi:md ein 
Zeichen für die Herabminde
rung der Fráu. 

Unverstãndnis m St.Margretlhten 

D er Schulrat St. Margrethen 
nahm' den Entscheid mit Un
verstandnis zur Kenntnis. Die 
Rechtsunsjcherheit werde damit 
nicht beseitigt, hielt er in einer 

Medienmitteilung fest. O b er den 
Entscheid ans Bundesgericht 
weiterziehen wird, liess er offen. 
Befriedigt zeigte sich der Islami
sche Zentralrat. Die Organisa
tian hatte die Farnilie juristisch 
und finanziell unterstützt. Das 
Gericht anerkenne, dass das 
Kopftuch für pral<tizierende 
moslemische Madçhen «von 
grosser Bedeutung» sei. 

«lEfum lld<ll!'es Symlbol» 

Als einzige politische Partei 
reagierte gestern die SVP auf das 

Urteil. Das Verwaltungsgericht 
habe sich mit dem Urteil über 
einen Volksentscheid hinwegge
setzt und falle darnit der Schul
gemeinde in den Rücken, hielt 
die Partei fest. Das Kopftuch sei 
«ein ldares Symbol der Abgren
zung und widerspricht den 
padagogiscl]en Inhalten und 
Lernzielen der Volksschule». 
Die SVP sehe sich in ihrem Be
streben bestarkt, eine gesetzli
che Regelung für. Beldeidungs
vorschriften in der Schule zu 
schaffen. ~ THEMA 2/0STSCHWEIZ 17 
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Der Streit u m das Kopftuch-Verbot d er Schule S t. Margrethen ist entschieden: Das St. Galler Verwaltungsgericht 
hat die Beschwerde der bosnischen Familie gutgeheissen. Das Madchen darf den Unterricht mit Kopftuch besuchen. 

ANDRI ROSTETTER 

ST.GAI.I.EN. Mehr als ein Jahr dau
erte das Seilziel:).en um das Kopf
tuch ~ Verbot in St. Margrethen. 
Nun steht fest: Das betroffene 
Madchen darf weiterhin im Un
terrícht das Kopftuch tragen. Das 
hat das St. Galler Verwaltungs
gericht entschieden. Die Tochter 
einer bosnischen Familie war im 
August 2013 mit Kopftuch in der 
Schule erschienen. Die Schul
leitung duldete dies nicht; die 
St. Margrether Schulordnung un
tersagt das Tragen von Kopf
bedeckungen im Unterricht. Da
mit begann ein monatelanger 
Streit zwischen der Familie des 
Madchens und der Schule. 

Die Frage des Rellgionsfriedens 

In seiner Begründung schreibt 
das Verwaltungsgericht: «Die 
Anwendung des Verbots auf reli
giOs begründete Kópfbedeckun
gen wie das islamische Kopftuch 
erweist sich zurzeit als unver
hãltnismassig.» Ein Kopftuch
Verbot für den Unterricht sei 
dann zu dislcutieren, wenn sich 
eine ernsthafte Gefãhrdung des 
Religionsfriedens abzeichnen 
sollte. Eine Gefãhrdung sei aber 
nicht erkennbar, solange selbst 
an Schulen ohne entsprechende 
Kleidervorschriften lediglich ver
einzelte Schülerinnen islami
schen Glaubens das Kopftuch 
trügen. Auch sei das Kopftuch 
nicht «in allgemein erlcennbarer 
Weise» ein Zeichen für eine Her
abminderung der Frau. 

Das Verwaltungsgericht hatte 
dem Madchen vor ein13mJahr er
laubt, das Kopftuch im Unter
richt zu tragen, solange das Ver
fahren lauft. In dieser Zeit habe 
sich gezeigt: Durch das Kopftuch 
war weder ilie Integration des 
Madchens in der Klasse beein
trachtigt, noch wurde der Schul
betrieb gestõrt. Deutlich wird 
das Gericht allerdings auch, was 
die Verweigerungshaltung der 
Familie des Madchens angeht. 
Die Eltern sind mehrfach obliga
torischen Elternabenden fernge-

blieben, haben die Teilnahme 
ihrer Kinder an Lagern und 
Schwimmunterricht abgelehnt 
und die Zusammenarbeit mit 
weiblichen Lehrpersonen ver
weigert. Dieses Verhalten kõnne 
in keiner Weise gebilligt werden, 
sei aber nicht Gegenstand des 
Verfahrens, hãlt das Gericht fest. 

Stõrende Formulierung 

Für die Schule St. Margrethen 
ist die Kopftuch-Frage mit dem 
Entscheid des Verwaltungsge
richts nicht beantwortet. Der 
Schulrat stõrt sich insbesondere 
an der Formulierung, ein Kopf
tuch-Verbot sei «zurzeit» unver
hãltnismassig. Man habe sich 
das Ende der Rechtsunsicherheit 
erhofft; mit dem Entscheid des 
Verwaltungsgerichts werde diese 
aber nicht beseitigt, teilte der 
Schulrat gestern ·mit. Damit sei 
nach wie vor der Gesetzgeber ge~ 
fordert. Der Schulrat liess offen, 
ob er das Urteil ans Bundes
gerichtweiterzieht. 

Mit Geri.ugtuung nahm der 
Islamische Zentralrat den E~t
scheid zur Kenntnis. Di e Organi
sation, di e für eilie radikale Aus
legung des Islams eintritt, hat di e 
bosnische Familie juristisch und 
finanziell unterstützt. Das Ge
richt anerlcenne, dass das Tragen 
eines Kopftuches auch in der 
Schule für pralctizierende mos
lemische Madchen von grosser 
Bedeutung sei und anderen Mit
'menschen daraus lcein Nachteil 
erwachse. D er Zentralrat sei sich 
aber bewusst, dass er «die gesell
schaftliche Ablehnung des Is
lams nicht auf dem Rechtsweg 
bezwingen lcann», teilte er auf 
seiner Webseite mit. Der Bali 
liege nun bei den Behõrden und 
der Politik. Diese müssten den 
Richterspruch «auf gesellschaft
lichen Respekt gegenüber den 
Muslimen» ausweiten. 

Das Urteil ist nicht rechtslaãf
tig. Das ausführlich begründete 
Urteil wird in drei bis ·vier Wo
chen erwartet. Dann beginnt 
auch die 30tagige Frist für einen 
allfãlligen WeiterzvK 

Biid: fotolia 

«Keine Gefahrdung des Religionsfriedens»: Moslemisches Madchen mit Kopftuch. 

Chronik 
Der Streit 
um das Kopftuch 
Soll das Kopftuch in der Schule 
.verboten werden? Di ese Frage 
beschaftigt i m· Kan to n seit Jah
ren Politik, Behõrden und Justiz. 

August 2008 Das Schulamt der 
Stadt S t. Ga li en erlasst ei ne 
Kopftuch-Reg'elung: Moslemi
sctie Madchen müssen für dàs 
KopftUch-Tragen e ine Aus
riahmebewílligung einholen. 

August 2010 Das S t. Gàller Bil~ 
dungsdepartement ~mpfiehlt 
di:m Schulen, Kopfbedeci<Ungen 
im Unterricht zu verbietert 
o •• o •••• o o ••••. o.!.! •••• ~. o ••• o.,'.: •••••••• •••••••• ; •••••• ,. • 

September 2010 Di e· Regionale 
Schulaufsicht Sarganserland 
hebt das Kopftuch-Verbot an 
der õffentlíchen Schule auf. 

Juni 2011 Die Eidgenõssische 
Kommission gegen Ra?sismus 
rk:htetsich in eiper Stellung
nahme gegen ein Kopftuch
Verbot an õffentlích~n ~chulen. 
••• o o o o •••••• o •••••• o ; ••••••••••••• -••••• o • o •••• ~ •••••••••••• 

Juni 2013 Der Schulrat von 
Heerbrugg entscheidet, dai;s · 
das Kopftuch kein Grund sei, 
Schülerinnen vom Unterricht 
auszuschlíessén. Die SVP · 
ergreift das·Referendum. > ...... : .... ' .... " ........ ~ ...... ,: ...... ' ....... ~ .......... . 
August 201~ In S t. Margreth€m 
l<ommt ein bosnisches Madchen 
mit Kopftuch zur Schule. Die 
Schulleitung verbietet ihr das 
Tragen des Kcipftuchs. 
~ •••••• ,\ •••••• o ••• o ••••••••••• ~~ ••••••• ·,· •• o.' •••••••••• o •• 

September 2013 Das Bíldungs
departement lehnteinen 
Rekurs der bbsnischen Famílíe 
gegen das Kopftuch~Verbot a b. . .......................................................... . • . ! 

Februar 2014 Die Gemeinde 
Au-Heerbrugg stimmt d em 
SVP-Refereridum zu. Das 
Kopftuch"Verbot wird wieder 
elngeführt. .. · .. ............................................................. 
Marz 2014 Das Bíldungsdeparc 
tement stützt cjas Kopftuch
Verbot des Schulrats S t Mar
grethen.'. 
....................... ; .................................... . 

' . 

November 2014 Das St. Galler· 
Vérwaltungsgericht hebt das 
Kopftuch-Verbot von S t. Mar
grethen auf. !, 



/ . 

E 

brerichtige Antwort 
,.aufô:~n I<opftuch-Streit 
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Ei ne Schülerin aus S t. Margrethen 
darf mit Kopftuch zur Schule. 
Das S t. Galler Verwaltungsgericht 
hat eirie Beschwerde der Familie 
gegen das Verbot gutgeheissen. 

arf ein moslernisches Mãdchen im Unter-
)'-- richt ein Kopftuch tragen1 Für das St. Gal-

.....__ ler Verwaltungsgericht ist die Antwort 
0 ldar: Ein Kopftuch-Verbot an der Schule ist unver-

{\J hãltnisrnãssig, solange der Religionsfriede nicht 
in Gefahr ist. Dieser Entscheid ist nicht nur wohl

.:::::::: tuend sachlich, er ist auch absolut korí'ekt. 
Die überwãltigende Mehrheit der Schulen hat 

.~ . rnit den 7000 rnoslernischen Schülerinnen und 
· -...:: Schüler im l(anton keine Probleme wegen ihres 

-......_ Glaubens. Von einer Gefãhrdung des Religions
:::{::: friedens kann -also nicht die Rede sein, wenn sich 
~ eine einzigeFamilie renitent verhãlt und die 
~ Tochter partout nur rnit Kopftuch zur Schule schi
?cken will. Apropos renitent: Auch wer seinen 

(.___ Glauben über den Rechtsstaat stellt, hat An
spruch auf Glaubensfreiheit, solange er sich an 

\....... die Gesetze hãlt. Das Gericht hãlt dêshalb zu 
~ R~cht fest: Es_ spielt keine Rolle, welche Problerne 
~ die Schule rn1t dern betroffenen Vater sonst noch 

-<1 hat. Das eine hat rnit dern anderen nichts zu tun. 
\[; Der Entscheid hat auch einen willkornrnenen 

Nebeneffekt: Er nirnrnt radikalen Glãubigen den 
~ Wind aus den Segeln. Vor allerri der Islamische 
( ~ · Zentralrat nutzt die Kopftuch-Debàtte geschickt 
'-"J für seine Propaganda. Sein reaktionãres Islam-

Bild hat mit der überwãltigenden Mehrheit der 
Moslems in der Schweiz aber nichts zu tun. Inso
fern hat das Gericht auch einer gut integrieí:ten 
Glaubensgemeinschaft einen Dienst erwiesen. 

Wie geht es jetzt weiter? Der St.Margrether 
Schulrat behauptet, mit dern Urteil bleibe die 
Rechtsunsicherheit bestehen. Das ist Únsinn. 
Für den Kanton St. (,]allen ist die Kopftuch-Frage 
juristisch geldãrt- Unruhe stiften kann jetzt nur 
noch die Politik. 

Andri Rostetter 
andri.rostetter ® tagblatt.ch 

Der europaische Gerichtshof in Luxemburg hat 
entschieden, dass EU·Lander Einwanderern Sozialhilfe 
verweigern kõnnen. · 

Sü<lde'utscheZeitunçr Die Debatte über 
Armutszuwanderer aus de m Osten war von Anfang an 
falsch geknopft. Di e CSU machte eine unappetitliche 
., __ :_ ___ ~ ~~~nn ~nnohlirhAn ~n7irllmissbrauch 

h inh ili1 
Entsetzt blickt die WeltóffentliChkeit a1 
Doch in den Konsumentenlandern wir< 

WALTER BREHM 

In Mexiko tobt einer der blutigsten 
Kriege der Gegenwart- ein Drogim
krieg. In den vergangenen sieben Jah
ren starben etwa 70 000 Menschen 
einen gewaltsamen Tod, weitere 
25000 verschwanden bis heute un
auffindbar. Als wãre die Katastrophe 
damit nicht gross genug, gehõrt zur 
schrecklichen BilaiiZ auch folgendes: 
Der Frontverlauf des Drogenkrieges 
in Mexiko ist nicht einfach hier 
Staatsgewalt - dort Drogenmafia. 
Teile des politischen Establishrnents, 
regionaler Verwaltungen und vor al
lem auch Teile der Polizei im Nord
westen und im Süden sind mit den 
Drogenkartellen verbandelt. 

Der jüngste Fali: Die Polizei der 
mexikanischen Provinz Guerrero 
machte sich zwn Komplizen eines 
korrupten Politikers. Dem inzwi
schen inhaftierten Bürgermeister der 
Stadt Igilala werden Kontalcte zum 
Drogenkartell «Guerrero Unidos» un
terstellt. Er soll seine Polizei angewie
sen haben, 43 verhaftete studenti
sche Aktivisten der Drogenbande zur 
Liquidierung zu überlassen. Im Zuge 
der Suche nach den verschwundenen 
Studenten wurden mehrere Massen
grãber mit 38 Leichen gefunden. Die 
Gesuchten sin d nicht dabei. Es bleibt 
die Ahnung,dass das Mordkomplott 
gegen die Studenten kein Einzelfall 
w ar. 

Basis der Drogenkrlminalitiit 

Wie lcomrrit es zu derartigen Ver
fehltingen? Mexiko ist das wichtigste 
Transitland für den Transport von 
Drogen (Hanfprodukte, Kokain und 
Heroin) in die USA. Mexikanische 
Drogenkartelle sollen damit jãhrlich 
gu t 5() Milliarden Dollar. einp.ehfilen. 
Aus demselben Staat,.der lateinanie
íkanische Staaten verpflichtet, einen 

Krieg gegen Produzenten und Hãnd
ler von. Drogen. zu führen, kommt 
deren beste Kundschaft. 

Do eh Suchtbekãmpfung über Ver
knappung des Angebots hat no eh nie 
funktioniert. Der einzige bekanJtte 
nachbaltige Effelct: eine enorme Ge
winnsteigerung der . Produzenten 
und Hãndler durch die Kriminalisie
rung des Handels und eine Verelen
dung der Konsumenten, die ihr letz
tes Geld in Drogen zu überhõhten 

Die Mutter 

Preisen uud 
Niemandso' 
besser kenn 
Nachzuleser 
schichte de 
schen 1920 
dieser Zeit k 
aber mit gei 
ziertem Allc' 




